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- Schacht Franz Nord II - 

Maststandort und  15,00 m Schutzstreifen

Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging 
der Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.

Textliche Festsetzung
In den festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind zweckgebundene bauliche Anlagen zulässig.

Hinweise
Hochspannungsfreileitung der RWE (E 110 kV)
Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der 
RWE-Hochspannungsfreileitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der RWE Rheinland Westfalen Netz Deutschland 
AG Bauunterlagen (Lagepläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NHN) zur Prüfung und 
abschließenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer/Bauherrn 
zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der RWE.

Grubenwasserleitungen der RAG Aktiengesellschaft (Soleleitung bzw. 2A DN 250 / DN 400)
Diese Grubenwasserleitungen sind für eine dauerhafte Überwachung des Grundwasserspiegels in einwandfreiem 
Zustand zu halten und nach dem neuesten Stand der Technik zu sichern. Sollte im Zuge von zukünftigen 
Baumaßnahmen eine Verlegung von Messstellen erforderlich werden, sind diese Maßnahmen mit der RAG 
Aktiengesellschaft abzustimmen.

Grundwassermessstellen
Die Grundwassermessstellen sind für eine dauerhafte Überwachung des Grundwasserspiegels in einwandfreiem Zustand 
zu halten und nach dem neuesten Stand der Technik zu sichern. Sollte im Zuge von zukünftigen Baumaßnahmen eine 
Verlegung von Messstellen erforderlich werden, sind diese Maßnahmen mit der RAG Aktiengesellschaft abzustimmen. 
Kosten sind durch den Verursacher zu tragen.

Mischwasserkanal (DN 1400)
Der Mischwasserkanal darf in einer Breite von 16 m (jeweils 8 m von der Achse) nicht weiter übererdet werden.

Außer Betrieb befindliche Ferngasleitung (DN 100)
Der Schutzstreifenbereich muss aus sicherheits- und überwachungstechnischen Gründen von Bebauungen und 
sonstigen Einwirkungen, die den Bestand der außer Betrieb befindlichen Ferngasleitung beeinträchtigen oder gefährden, 
freigehalten werden. Niveauänderungen im Schutzstreifenbereich sind nur nach vorheriger Absprache mit der PLEdoc 
GmbH statthaft. Im Endausbau von Wegen darf eine Rohrscheitel-Überdeckung von 1 m nicht unterschritten werden. 
Andererseits sollte eine Deckung von mehr als 2 m nicht vorhanden sein. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen nur 
in einem lichten Abstand von 2,5 m rechts und links der Leitung angepflanzt werden. Anzustreben ist ein Pflanzabstand 
außerhalb des Schutzstreifens, damit bei einer Aufgrabung der entsprechenden Leitung zu Reparatur- bzw. 
Wartungszwecken das Wurzelwerk nicht geschädigt wird. Zu geplanten Baumaßnahmen im Bereich der Ferngasleitung 
sind der PLEdoc GmbH detaillierte Ausbaupläne (Lageplan, Längenschnitt und Querprofile) zu übermitteln, damit geprüft 
werden kann, ob Sicherungs- bzw. Anpassungsmaßnahmen an der Leitung notwendig werden. Da sich diese 
Ferngasleitung außer Betrieb befindet und auch nicht mehr solchen aufnehmen soll bzw. kann, ist ein Ausbau störender 
Abschnitte im Zuge der Bauausführung im Projektbereich generell möglich. Dies kann allerdings nur nach Rücksprache 
mit dem zuständigen Beauftragten der Betriebsstelle erfolgen. Ein Herausschneiden der Rohre darf nur durch das 
Fachpersonal der Open Grid Europe GmbH erfolgen.

Bodeneingriffe
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte 
Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 
Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 
Die Entdeckungen von Bodendenkmälern ist der Stadt als Unterer Denkmalbehörde (Tel.: 02381 / 174561, -62; Fax: 
02381 / 172920) und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 / 93750; Fax: 02761 / 
2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben 
wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NRW).

Kampfmittel
Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige 
Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelräumdienst der 
Bezirksregierung Arnsberg oder das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Tel.: 02381 / 903-400, -341 
oder -0) zu verständigen.

Bergrechte und Erlaubnisfelder
Die vorliegenden Informationen sind der Begründung zu entnehmen. Für weitergehende Auskünfte ist die 
Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 oder der jeweilige Rechteinhaber zuständig.

Artenschutz
Eine vom Büro ViebahnSell erarbeitete artenschutzrechtliche Prüfung vom 24.08.2011 kommt zu dem Ergebnis, dass 
keine Belange des Artenschutzes berührt werden.

DIN-Normen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen und VDI-Richtlinien können im Bautechnischen Bürgeramt des 
Technischen Rathauses, Gutstav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden.

Rodungsverbot
Bei der Umsetzung der Planung ist das allgemeine Rodungsverbot außerhalb von Wald- und Gartenflächen zur Brutzeit 
(zwischen dem 01.03. und 30.09.) gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz einzuhalten.

_______   Die grau dargestellten Flächen mit Einschrieben 
_______   stellen die Festsetzungen des Bebauungsplans 
                 Nr. 05.069 - Schacht Franz Nord I - dar.


